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Alleinarbeit
Alleinarbeit bedeutet: Beschäft igte führen außerhalb der 
Sicht- und Rufweite anderer Personen Arbeiten aus. Dies kann 
zum Beispiel der Mitarbeiter sein, der in der Nachtschicht vor 
Ort den Produktionsprozess kontrolliert und steuert. 

 Nicht zulässig ist Alleinarbeit bei „gefährlichen Arbeiten“ 
wie:
∙ Schweißen in engen Räumen
∙ Befahren von Silos und Bunkern
∙ Feuerarbeiten in brand- und explosionsgefährdeten 

Bereichen
∙ Arbeiten in Gleisbereichen
∙ Sprengarbeiten
Bei Alleinarbeit sind die möglichen Gefährdungen zu ermit-
teln und die Risiken zu bewerten. Es wird in Gefährdungs-
stufen gering, erhöht und kritisch unterschieden. Auch 
die Wahrscheinlichkeit eines Notfalls und die Zeit bis zum 
Beginn von Hilfsmaßnahmen sind zu berücksichtigen.

Die Maßnahmen zum Schutz der Beschäft igten richten 
sich neben den Gefährdungen auch nach der Arbeitsauf-
gabe und der Häufi gkeit der Alleinarbeit. Die Beschäft igten 
müssen zudem fachlich, körperlich und geistig dafür geeig-
net sein. Bei abgelegenen Arbeitsplätzen mit erhöhter 
Unfallgefahr dürfen Mitarbeiter nur dann beschäft igt wer-
den, wenn eine wirksame Überwachung gewährleistet ist. 
Dies ist gegeben durch:

 ∙ Kontrollgänge anderer Personen in festgelegten Abständen
∙ telefonische Verbindung mit zeitlich vereinbarten 

Kontrollanrufen
∙ Totmannschalter (Betätigen eines Druckschalters in 

bestimmten Zeitabständen)
∙ Sprechfunkgeräte
∙ Fernsehüberwachung
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1 Werden Arbeiten als Alleinarbeit durchgeführt?

2 Wird geprüft, ob für die vorgesehene Tätigkeit ein 
Verbot für Alleinarbeit besteht? 

3 Sind die Gefährdungen und die möglichen Verlet-
zungen ermittelt worden?

4 Ist die Alleinarbeit durch die erforderlichen 
Maßnahmen abgesichert, z. B. bei Notfällen?

5 Sind die eingesetzten Beschäftigten körperlich 
und psychisch für die Alleinarbeit geeignet? 

6 Werden die allein arbeitenden Beschäftigten über 
die besonderen Gefährdungen unterwiesen?

7 Kennen die Beschäftigten die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen und sind diese mit den 
Beschäftigten verbindlich vereinbart?

8 Arbeiten die Beschäftigten in Sichtverbindung 
oder in Rufweite zu anderen Personen?

9 Ist in der Nähe eine Verbindung zu einer besetzten 
Stelle gewährleistet?

10 Wird die gesundheitliche Eignung der Beschäftig-
ten an Alleinarbeitsplätzen durch den Betriebsarzt 
festgestellt?

11 Wird bereits bei der Planung geprüft, ob sich 
Alleinarbeitsplätze vermeiden lassen?

Für die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung ist die 
DGUV Regel 112-139 sehr hilfreich. 
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Verhalten als Unfallursache
Sicherheitswidriges Verhalten ist nach wie vor die häufi gste 
Unfallursache. Deshalb ist es notwendig, sicherheitswid-
rige Gewohnheiten aufzuzeigen und den Beschäft igten 
bewusst zu machen. Mögliche Gründe für sicherheitswid-
riges Verhalten können sein:

 ∙ falsche Risikoeinschätzung
 ∙ Zeitdruck, Hektik, Gruppenzwang
 ∙ Nichtbenutzen von Persönlicher Schutzausrüstung
 ∙ fehlende Aufmerksamkeit, Ablenkung
 ∙ gewohnheitsmäßiges Handeln

Sicherheitswidrige Gewohnheiten müssen durch Lernpro-
zesse in sicherheitsgerechtes Verhalten verändert werden. 
Dazu müssen Anreize für sicheres Verhalten geschaff en 
werden.
Möglichkeiten des Vorgesetzten sind:

 ∙ sicherheitswidriges Verhalten ansprechen 
 ∙ Gründe für das Fehlverhalten erfragen
 ∙ keine unsicheren Arbeitsweisen dulden
 ∙ Eigenverantwortung der Beschäft igten ansprechen

Das sicherheitsgerechte Verhalten wird bestimmt durch:
Wissen –  Hat der Beschäft igte ausreichende Kenntnisse?
Können –  Besitzt der Beschäft igte ausreichende Fertigkei-

ten und die körperliche Eignung?
Wollen –  Ist die Motivation zum sicheren Verhalten gegeben?
Müssen –  Gibt es äußere Zwänge, zum Beispiel Androhung 

einer Abmahnung?
Dürfen –  Unterstützt der Vorgesetzte das sicherheits-

gerechte Verhalten? 
Sicherheitswidriges Verhalten muss negativ erlebt werden, 
zum Beispiel durch Tadel. Das sicherheitswidrige Verhalten 
eines Beschäft igten  darf von seinem Vorgesetzten nicht 
gelobt werden!
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1 Weiß jeder Beschäftigte, dass er eine Eigenverant-
wortung für seine Sicherheit am Arbeitsplatz hat? 

2 Wird in Unterweisungen ausreichend über Gefähr-
dungen und Schutzmaßnahmen informiert?

3 Werden die Beschäftigten bei neuen Maschinen 
angemessen eingewiesen? 

4 Werden die Beschäftigten durch den Vorgesetzten 
motiviert, sich sicherheitsgerecht zu verhalten?

5 Haben die Beschäftigten bei Neuerungen ausrei-
chend Zeit, sich mit den Veränderungen vertraut  
zu machen?

6 Ist den Beschäftigten bekannt, dass sicherheits-
widriges Verhalten von Kollegen nicht geduldet 
werden darf?

7 Wird sicherheitsgerechtes Verhalten durch den 
Vorgesetzten positiv hervorgehoben?

8 Werden regelmäßig Kontrollen im Betrieb durch-
geführt, um Fehler zu erkennen?

9 Werden Beschäftigte vom Sicherheitsbeauftragten 
angesprochen, sich sicherheitsgerecht zu verhalten?

10 Sind sich erfahrene Beschäftigte darüber im 
 Klaren, dass sie mit ihrem Verhalten sowohl 
positive als auch negative Vorbilder sein können? 

11 Ist den Beschäftigten bewusst, dass sie durch 
Manipulation von Schutzeinrichtungen sich selbst 
und ihre Kollegen gefährden?
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Sicheres Lagern von Spraydosen

Spraydosen sind an vielen Arbeitsplät-
zen im Einsatz. Mit ihrer Hilfe werden 
Trennmittel, Schmierstoff e oder Kleber 
aufgetragen. Dabei stellt sich die Frage, 
wie die Vorräte zu lagern sind. Was 
beim Lagern von Spraydosen, im Vor-
schrift enwerk als Aerosolverpackungen 
bezeichnet, und auch für Druckgaskar-
tuschen zu beachten ist, beschreibt der 
folgende Artikel. 

Lagern
Als Lagern wird das Aufb ewahren zur späteren Verwendung 
oder auch das Bereitstellen zum Transport bezeichnet. 
Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, Gefahrstoff e am Arbeits-
platz zu lagern. Das gilt insbesondere für Räumlichkeiten, 

Bild 1: Aerosolverpackung 
und Druckgaskartuschen
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Sicheres Lagern von Spraydosen

in denen eine Gefährdung durch die Lagerung entsteht. 
Hierzu zählen zum Beispiel Treppenhäuser und Fluchtwege. 

Kennzeichnung
Spraydosen sind mit unterschiedlichen Piktogrammen und 
H-Sätzen gekennzeichnet. Wenn kein brennbares Medium 
verwendet wird, ist ein Hinweis auf der Verpackung ausrei-
chend, dass der Behälter bei Erwärmung bersten kann.

Piktogramm H-Sätze

Aerosole in Aerosolpackungen
H222  Extrem entzündbares Aerosol
H223  Entzündbares Aerosol
H229  Behälter steht unter Druck;  

kann bei Erwärmung bersten

Gase in Druckgaskartuschen
H220  Extrem entzündbares Gas
H280  Enthält Gas unter Druck;  

kann bei  Erwärmung explodieren

Gase in Druckgaskartuschen
H221  Entzündbares Gas
H280  Enthält Gas unter Druck;  

kann bei  Erwärmung explodieren

Kein Piktogramm Aeorosole in Aerosolpackungen
H229  Behälter steht unter Druck;  

kann bei Erwärmung bersten

In der Praxis muss genau geprüft werden, welche Maßnah-
men erforderlich sind.

Maßnahmen
Gefüllte Aerosolverpackungen und Druckgaskartuschen 
sind vor einer Erwärmung von über 50 °C zu schützen.  
Schon die Sonneneinwirkung kann ausreichen, um Spray-  
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dosen zur Explosion zu bringen. Weitere Schutzmaßnah-
men sind:

 ∙ Nicht in der Nähe von wirksamen Zündquellen auf-
bewahren.

 ∙ Bei der Lagerung von Druckgaskartuschen mit ange-
schlossener Entnahmevorrichtung für ausreichende 
Belüft ung sorgen.

 ∙ Keine Lagerung im Bereich von Flucht- und Rettungs-
wegen oder Pausenräumen.

 ∙ Alle Gebinde müssen ausreichend gekennzeichnet sein. 
Werden mehr als 20 Kilogramm Nettomasse entzündlicher 
Aerosole zusammen gelagert, ist das nur in entsprechen-
den Lagerräumen oder einem Sicherheitsschrank erlaubt. 
Bei nicht gekennzeichneten Verpackungen beträgt die 
Grenze 200 Kilogramm. 

Lagerräume
Folgende Punkte sind bei der Einrichtung von Lagerräumen 
zu beachten:

 ∙ Diese dürfen nicht in bewohnten Gebäuden eingerichtet 
werden.

 ∙ Eine Abgrenzung durch feuerbeständige Wände, Decken 
und Türen ist erforderlich (Feuerwiderstandsdauer 
mindestens 90 Minuten). 

 ∙ Die Fußböden müssen aus nicht brennbaren Materialien 
bestehen.

 ∙ Die Räume müssen über eine ausreichende Lüft ung 
verfügen. 

 ∙ Für Lager über 500 m2 ist ein Brandschutzkonzept erfor-
derlich, das mit der zuständigen Behörde abgestimmt 
sein muss.

 ∙ Ab einer Lagerfläche von 1.600 m2 ist eine Einteilung von 
Brandabschnitten erforderlich.
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Sicheres Lagern von Spraydosen

Zusammenlagerungsverbote
Wenn das Lagergut nicht explosiv, ansteckungsgefährlich 
oder radioaktiv ist, werden Aerosole der Lagerklasse  2B 
zugeordnet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält entspre-
chende Angaben. In einer Lagerklasse werden Gefahrstoffe 
mit gleichen Gefahrenmerkmalen zusammengefasst, die 
die gleichen Schutzmaßnahmen bei der Lagerung erfor-
dern.

Werden Aerosole zusammen mit anderen Gefahrstoffen 
gelagert, so sind ab einer Gesamtmenge von 400 Kilo-
gramm (bzw. 200 Kilogramm pro Lagerklasse) die Vorgaben 
der TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweg-
lichen Behältern“ zu beachten.

Der Sicherheitsschrank – eine sichere Sache!
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Aerosole dürfen gemeinsam gelagert werden mit:
 ∙ entzündbaren flüssigen Stoff en (LGK 3),
 ∙ akut oder chronisch toxischen Stoff en (LGK 6.1 A, B, C 

oder D),
 ∙ ätzenden Stoff en (LGK 8 A oder B),
 ∙ Feststoff en und Flüssigkeiten ohne weitere LGK-Zuord-

nung (LGK 10, 11, 12 oder 13).

Weitere Informationen
 ∙ TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoff en in ortsbeweg-

lichen Behältern“
 ∙ BAUA „Schutzleitfaden La-101 Bereitstellen und Lagern 

– Mindeststandards“
 ∙ DGUV Information 213-085 „Lagerung von Gefahrstoff en 

– Antworten auf häufi g gestellte Fragen“
 ∙ BG RCI „Sicherheitskurzgespräche –  SKG 003 Lagerung 

von Gefahrstoff en“
 ∙ www.gischem.de
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Leitern sicher nutzen

Leitern sicher nutzen

Als Arbeitsmittel in der Instandhaltung 
oder auf der Baustelle sind Leitern nicht 
wegzudenken. Grundsätzlich muss aber 
immer geprüft werden, ob eine Leiter 
für die Arbeitsaufgabe genutzt werden 
kann. Auch die Auswahl des Leitertyps 
muss überlegt werden. Und nicht zuletzt 
gibt es technische Änderungen an den Leitern, welche die 
Sicherheit der Nutzer erhöhen sollen. Mangelnde Stand-
festigkeit ist die häufigste Unfallursache beim Einsatz von 
Leitern. Um diese zu verbessern, wurde die Herstellernorm 
DIN EN 131 überarbeitet und gilt seit letztem Jahr. In diesem 
Artikel wird auf wichtige Aspekte beim Umgang mit Leitern 
hingewiesen. 

Kann eine Anlegeleiter verwendet werden?
Es gibt einige Kriterien, welche dazu führen, dass eine 
 Leiter als Arbeitsmittel ausscheidet.

W008 Warnung 
vor Absturzgefahr

Ja Nein

Ist der Standplatz höher als sieben Meter?

Ist der Standplatz höher als zwei Meter und beträgt  
die Arbeitsdauer mehr als zwei Stunden?

Soll Werkzeug oder Material mit mehr als zehn Kilo-
gramm mitgeführt werden?

Sollen Gegenstände mit einer Windangriffsfläche über 
einem m² mitgeführt werden?

Sollen Stoffe oder Geräte benutzt werden, von denen 
zusätzliche Gefahren ausgehen?

Sollen Arbeiten ausgeführt werden, die einen hohen 
Kraftaufwand erfordern?

Tabelle 1: Auszug aus DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
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Wird in der Tabelle 1 eine Frage mit Ja beantwortet, muss 
zum Beispiel eine Podestleiter, ein Gerüst oder eine Hub-
arbeitsbühne verwendet werden!

Sichere Anlegeleitern
Kann eine Anlegeleiter ver-
wendet werden, so muss 
diese entsprechend sicher 
sein. Grundsätzlich dürfen 
nur geprüft e Leitern benutzt 
werden. Sinnvoll ist es, die 
Leitern zu inventarisieren 
und ein Kontrollblatt für jede 
Leiter zu führen. Eine ent-
sprechende Vorlage fi ndet 
man im Internet, zum Bei-
spiel in der DGUV Information 

 

 
PRÜFKRITERIEN 1. Prüfung 2. Prüfung 3. Prüfung 4. Prüfung 5. Prüfung 

1. Holme      
Verformung      
Beschädigung (z. B. Risse)      
Scharfe Kanten, Splitter, Grat      
Abnutzung      
Schutzbehandlung (bei Holz)      
2. Sprossen/Stufen/Plattform      
Verformung      
Beschädigung      
Scharfe Kanten, Splitter, Grat      
Verbindung zum Holm (z. B. Bördelung, 
Schraub-/Niet-Verbindung, Schweißnaht) 

     
Abnutzung (z. B. Trittfläche, 
Plattformauflage)      
3. Spreizsicherung      
Vollständigkeit/Befestigung      
Funktionsfähigkeit      
Beschädigung      
4. Beschlagteile       
Beschädigung/Korrosion      
Vollständigkeit/Befestigung      
Funktionsfähigkeit      
Abnutzung      
Schmierung (mechanische Teile)      
5. Leiter-/Trittfüße/Rollen      
Vollständigkeit/Befestigung      
6. Zubehör (z. B. Holmverlängerung, 
Fußverbreiterung, Wandabstützung)      
Vollständigkeit/Befestigung      
7. Kennzeichnung      
Betriebsanweisung (z. B. Piktogramm)      
8. Kontrollergebnis      
Leiter in Ordnung und 
verwendungsfähig 

     
Reparatur notwendig      
Leiter sofort aussondern      
Bemerkungen      

Nächste Prüfung (Monat/Jahr)      
      
Leiter überprüft Datum      
 Unterschrift      
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* Mit freundlicher Genehmigung des FA "Bauliche Einrichtungen" 

 

 

Leitern-Kontrollblatt* 
BG RCI 

Berufsgenossenschaft 
Rohstoffe und chemische 

Industrie 

   

Kontrollblatt/Checkliste zur Überprüfung von Leitern und Tritten nach 
der „Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern“ 

 
Die „Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten“ (BGI 694) fordert vom Unternehmer, 
dass Leitern und Tritte wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden (Sicht- und 
Funktionsprüfung). Der Unternehmer hat ferner gemäß § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung die 
notwendigen Vorausset-zungen zu ermitteln und festzulegen, welche die Person erfüllen muss, die von 
ihm mit der Prüfung von Leitern zu beauftragen ist. 

Die Zeitabstände für die Prüfung richten sich nach den Betriebsverhältnissen, insbesondere nach der 
Nutzungs-häufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere der 
festgestellten Mängel von vorausgegangenen Prüfungen. Die systematische Überprüfung von Leitern 
und Tritten lässt sich z. B. mit dieser Checkliste durchführen. 

Inventar-Nr. der Leiter  

Standort/Abteilung  

Art der Leiter   Anlegeleiter    Mehrzweckleiter 

  Schiebeleiter    Podestleitern 

  Seilzugleiter    Steckleiter 

  Stehleiter    Tritt 

  Sonstige  _____________________________ 

Werkstoff der Leiter   Aluminium    Stahl 
  Kunststoff    Edelstahl 
  Holz 

Anzahl der Sprossen/Stufen  

Leiterlänge/Leiter gekürzt auf  

Hersteller/Händler  

Artikel-/Typ-Nr.  

Datum der Anschaffung  

Datum der Aussonderung  

Name des Sachkundigen/Beauftragten  

Nächste Prüfung Siehe Prüfplakette 

Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind in der umseitig aufgeführten Tabelle festzuhalten 

 

Bild 1: Fehlender Fuß – Leiter 
nicht verwendungsfähig!

Leitern-Kontrollblatt
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Leitern sicher nutzen

208-016 „Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern 
und Tritten“. Anlegeleitern neuerer Bauart haben zum Bei-
spiel eine breitere Standfläche – kann eine alte Anlegeleiter 
trotzdem weiter benutzt werden? Gesetzliche Anforderun-
gen stellt die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
dahingehend, dass Arbeitsmittel dem aktuellen Stand der 
Technik entsprechen müssen. Eine Anlegeleiter, die länger 
als drei Meter ist, sollte mit einer Quertraverse entspre-
chender Länge nachgerüstet werden. Einige Leitern haben 
auch schon eine entsprechende Quertraverse. 

Neue Anlegeleitern 
Ganz sicher ist, wer eine Leiter anschafft, die normen-
konform ist. Neuerungen gibt es zum Beispiel bei den 
Anlegeleitern. Sind diese länger als drei Meter, müssen sie 
über eine Quertraverse verfügen, welche die Standfläche 
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Die Breite der Quertraverse 
kann mit folgender 
Formel gemäß der EN 131 
berechnet werden:

b1  = lichtes Maß

l1  = Leiterlänge

t  = Holmbreite

t

b1 l1Quertraverse = b1 + 0,1l1 + 2t
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verbreitert. Durch die Einführung von zwei Leiterklassen 
wird zwischen Leitern zur beruflichen Verwendung und der 
nicht beruflichen Verwendung unterschieden. Die Leitern 
sind mit entsprechenden Piktogrammen gekennzeichnet. 
Für Leitern zur beruflichen Verwendung gelten strengere 
Prüfvorschrift en, das betrifft   zum Beispiel die Festigkeit der 
Sprossen.

Weiterführende Schrift en
∙ DGUV Vorschrift  38 Bauarbeiten
∙ DGUV Information 208-016 – Handlungsanleitung für 

den Umgang mit Leitern und Tritten
∙ SKG 021 Leitern und Tritte
∙ KB 009 Leitern und Tritte BG RCI
∙ DIN EN 131-1: Leitern – Teil 1: Benennungen, Bauarten, 

Funktionsmaße 
∙ DIN EN 131-2: Leitern – Teil 2: Anforderungen, Prüfung, 

Kennzeichnung 
∙ DIN EN 131-3: Leitern – Teil 3: Benutzerinformation

Piktogramm gemäß EN 131 für den

beruflichen Gebrauch nicht beruflichen Gebrauch
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